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Ermäßigung des Umsatzsteuersatzes 
 
 
 

- KURZINFORMATION DER WKO (BEILAGE) 
- ALLGEMEINE INFO BETREFFEND DER UST SENKUNG (BMF) 

(BEILAGE) 
- FAQS -  ZUSAMMENSTELLUNG BMF 
- BESONDERHEITEN FÜR REGISTRIERKASSEN UND RECH-

NUNGSAUSSTELLUNG (ZUSAMMENSTELLUNG BMF) 
 
Sehr geehrter Klient 
 
Eigentlich bereits schon nach dem Stichtag der Einführung eines ermäßigten USt Sat-
zes für bestimmte Güter und Leistungen übermitteln wir Ihnen eine Zusammenstellung 
der derzeit verfügbaren Informationen betreffend dieser befristeten Begünstigung. 
 
Die endgültige Beschlussfassung (noch immer ohne Freigabe durch die EU) erfolgte 
erst gestern – Alles zuvor waren wieder Vorinformationen der WKO, der Zeitungen 
u.ä. 
 
Diese (nun vorweg einmal gültigen) Informationen wurden auch von unserer Kammer 
verifiziert – es ist aber wahrscheinlich, dass, so wie bei fast allen in den letzten Mona-
ten erlassenen gesetzlichen Bestimmungen, Nachbesserungen erfolgen. 
 
Beachten sie bitte bei allen nachfolgd angeführten Bestimmungen betreffend der 
Rechnungslegung und der Registrierkassen, dass auch Korrekturen des UStsatztes 
durch Vermerke (händisch, Stempel, Nachdruck) als taulich angesehen werden.  
 
zur Historie: 
Der Nationalrat hat am 30. Juni 2020 die Gesetzesinitiative zur Einführung des 5%-
igen Umsatzsteuersatzes für bestimmte Bereiche ab 1. Juli bis 31. Dezember 2020 
beschlossen. 
Mittels Abänderungsantrag ist der Gesetzestext in § 28 (52) Z 1 lit a UStG insofern 
geändert worden, dass der ermäßigte Steuersatz von 5 % für die Abgabe von Speisen 
und Getränke nun auch auf andere gewerbliche Gastronomietätigkeiten, etwa von 
Fleischer, Bäcker und Konditor, anzuwenden ist. Ferner ist der Anwendungsbereich 
des Steuersatzes von 5 % ua auch auf Beherbergungen bzw. Nächtigungen und auf 
eBooks erweitert worden. 
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Den im Nationalrat beschlossenen Gesetzestext zur Änderung des UStG können Sie 
HIER abrufen. 

 
Die Beschlussfassung im Bundesrat ist für 2. Juli 2020 vorgesehen, eine EU-rechtliche 
Genehmigung durch die EU-Kommission ist derzeit noch offen. 
 
In einer erweiterten BMF Info (siehe Beilage, Stand 1.Juli 2020) erläutert das BMF die 
Anwendung des 5-%igen Steuersatzes für Umsätze im Bereich der Gastronomie, der 
Kultur und der Publikationsbranche. Weiters wird auch auf Detailfragen wie bspw. zu 
An- und Vorauszahlungen iVm der Steuersatzänderung eingegangen. Das BMF hat 
uns informiert, dass eine laufende Aktualisierung dieser BMF-Info vorgesehen ist. 
 
Das BMF hat in seinen FAQs praxisfreundliche Regelungen zur technischen Umset-
zung des 5%-igen Umsatzsteuersatzes in der Registrierkasse bzw. mittels Textanmer-
kung des Steuersatzes auf der Rechnung vorgesehen Diese Regelung finden Sie in 
dieser Klienteninfo abgedruckt. 
 
 

aus dem BMF: 
 

FAQ – Ermäßigter Steuersatz Gastronomie, Beherbergung, 
Kultur und Publikationen 

 

Welche umsatzsteuerlichen Änderungen gibt es im Bereich der Gastro-
nomie, der Hotellerie, der Kulturbranche sowie des Publikationsbe-
reichs? 

Zur Unterstützung der Gastronomie, der Hotellerie, der Kulturbranche sowie 
des Publikationsbereichs, die von der COVID-19-Krise in einem besonderen 
Ausmaß betroffen sind, wird eine Ausweitung der bisher vorgesehenen Be-
günstigungen in diesen Bereichen vorgenommen. Es wird für die Beherber-
gung und Campingplätze, für die Abgabe aller Speisen und Getränke in der 
Gastronomie sowie hinsichtlich der bereits bisher mit dem ermäßigten Steu-
ersatz iHv 10 Prozent oder 13 Prozent begünstigten Leistungen der Kultur-
branche und der Lieferungen im Publikationsbereich generell ein befristeter 
ermäßigter Steuersatz iHv 5 Prozent eingeführt. 

Ist diese Maßnahme befristet? 

Ja, diese Maßnahme gilt ab dem 1. Juli 2020 bis einschließlich 31. Dezember 
2020. 

Welche Umsätze werden in der Gastronomie begünstigt? 

Im Bereich der Gastronomie gilt der Steuersatz iHv 5 Prozent abweichend 
von § 10 UStG 1994 für die Verabreichung von Speisen und den Ausschank 

https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/BR/I-BR/I-BR_10361/fname_807816.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10004873
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von Getränken (alkoholische und nichtalkoholische Getränke) im Sinne des § 
111 Abs. 1 GewO 1994, das heißt, wenn sie ihrer Art nach eine Gewerbebe-
rechtigung für das Gastgewerbe erforderlich machen. 

Ein Restaurant bietet auch die Möglichkeit der Abholung und der Zustel-
lung von Speisen an, die normalerweise vor Ort konsumiert werden. 
Fällt dies auch unter die Ermäßigung? 

Ja. Die Tätigkeiten des Restaurants sind darauf abgestellt, dass die Speisen 
an Ort und Stelle genossen werden und erfordern daher eine Gewerbebe-
rechtigung für das Gastgewerbe (§ 111 Abs. 1 GewO 1994). 

Beispiel 
Eine Pizzeria verkauft Speisen zur Verabreichung im Geschäftslokal, bietet 
aber gleichzeitig auch eine Zustellung oder Abholung dieser Speisen an. Der 
5 Prozent Steuersatz kommt in allen Fällen zur Anwendung. 

Gilt der ermäßigte Steuersatz iHv 5 Prozent auch für Catering? 

Ja, diese Tätigkeit stellt darauf ab, dass die Speisen oder Getränke an Ort 
und Stelle genossen werden und erfordert daher eine Gewerbeberechtigung 
für das Gastgewerbe (§ 111 GewO 1994). 

Gilt der ermäßigte Steuersatz auch für einen Würstelstand oder eine 
Schutzhütte? 

Ja, weil der ermäßigte Steuersatz iHv 5 Prozent für Tätigkeiten gilt, für die 
eine Gewerbeberechtigung für das Gastgewerbe (§ 111 Abs. 1 GewO 1994) 
erforderlich ist, selbst wenn gemäß § 111 Abs. 2 GewO 1994 kein Befähi-
gungsnachweis erforderlich ist. 

Gilt der ermäßigte Steuersatz auch für einen regelbesteuerten Buschen-
schank? 

Ja, der ermäßigte Steuersatz iHv 5 Prozent kann auch zur Anwendung kom-
men, wenn die Tätigkeit von der Gewerbeordnung ausgenommen ist 
(z.B. Buschenschank gemäß § 2 Abs. 9 GewO 1994). Maßgeblich ist ledig-
lich, dass es sich um die Verabreichung von Speisen und den Ausschank von 
Getränken im Sinne des § 111 Abs. 1 GewO 1994 handelt. Zum Buschen-
schank iRd § 22 UStG 1994 siehe die nächste Frage. 

Was ist, wenn gastronomische Tätigkeiten von einem pauschalierten 
Landwirt erbracht werden? 

Beim Ausschank von Getränken im Rahmen der landwirtschaftlichen Gastro-
nomie (z.B. Buschenschank) ist gemäß § 22 Abs. 2 UStG 1994 keine Zusatz-
steuer zu entrichten. 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10007517
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10007517
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10007517
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10007517
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10007517
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10007517
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10007517
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10007517
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10004873
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10004873
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Gilt der ermäßigte Steuersatz auch für Restaurants in einem Supermarkt 
oder für Tankstellenrestaurants? 

Ja, weil auch für die Verabreichung von Speisen und den Ausschank von Ge-
tränken in diesen Restaurants eine Gewerbeberechtigung für das Gastgewer-
be (§ 111 Abs.1 GewO 1994) erforderlich ist. Nicht unter den ermäßigten 
Steuersatz iHv 5 Prozent fallen hingegen die im Supermarkt oder im Tankstel-
lenshop verkauften Lebensmittel, Speisen und Getränke. 

Gilt der ermäßigte Steuersatz auch für den Gastgewerbebereich von Bä-
ckereien, Fleischereien oder Konditoreien? 

Ja, der ermäßigte Steuersatz iHv 5 Prozent kann auch zur Anwendung kom-
men, wenn für die Tätigkeit ihrer Art nach eine Gewerbeberechtigung für das 
Gastgewerbe (§ 111 Abs. 1 GewO 1994) erforderlich ist und die Verabrei-
chung von Speisen oder der Ausschank von Getränken für den Genuss an 
Ort und Stelle von einer anderen Gewerbeberechtigung z.B. Bäcker (§ 
150 Abs. 1 GewO 1994), Fleischer (§ 150 Abs. 4 GewO 1994) oder Kondito-
ren (§ 150 Abs. 11 GewO 1994) mitumfasst ist. Tätigkeiten, die hingegen 
nicht auf den sofortigen Verzehr an Ort und Stelle ausgerichtet sind 
(z.B. Verkauf von Semmeln, Fleisch oder einer Torte zum Mitnehmen) fallen 
nicht unter die Begünstigung. 

Wie ist die Abgabe von offenen nichtalkoholischen Getränken zu behan-
deln? 

Liegen die Voraussetzungen für die Anwendung des 5 Prozent Steuersatzes 
vor, kommt dieser zur Anwendung. Liegen diese nicht vor, kommt bei der Ab-
gabe von offenen nichtalkoholischen Getränken in der zweiten Jahreshälfte 
2020 der Steuersatz von 10 Prozent zur Anwendung (vgl. § 
28 Abs. 51 UStG 1994). Siehe dazu auch die FAQ zu offenen nichtalkoholi-
schen Getränken. 

Welche Umsätze werden im Bereich der Beherbergung bzw. der Hotelle-
rie begünstigt? 

Im Bereich der Beherbergung bzw. Hotellerie ist nicht nur die Verabreichung 
von Speisen und der Ausschank von Getränken im Sinne des § 
111 Abs. 1 GewO 1994 mit dem ermäßigten Steuersatz iHv 5 Prozent be-
günstigt, sondern auch die Beherbergung in eingerichteten Wohn- und Schlaf-
räumen sowie die Vermietung (Nutzungsüberlassung) von Grundstücken für 
Campingzwecke. 

Beispiel 
Ein Hotelier bietet Frühstücks- und Halbpension an und verrechnet jeweils ein 
pauschales Entgelt. Es kommt der Steuersatz iHv 5 Prozent zur Anwendung 
und eine Aufteilung auf verschiedene Steuersätze ist nicht notwendig.  

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10007517
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10007517
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10007517
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10007517
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10007517
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10007517
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10004873
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10004873
https://www.bmf.gv.at/themen/steuern/fuer-unternehmen/umsatzsteuer/informationen/faq-getraenke-steuersatz.html
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10007517
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10007517
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Was ist der Unterschied zwischen Beherbergung (Steuersatz iHv 5 Pro-
zent) und Vermietung von Grundstücken für Wohnzwecke (ermäßigter 
Steuersatz iHv 10 Prozent gemäß § 10 Abs. 2 Z 3 lit. c UStG 1994) ? 

Beherbergung in eingerichteten Wohn- und Schlafräumen geht über die bloße 
Überlassung von Räumlichkeiten (einschließlich deren typischer Nebenleis-
tungen) hinaus und erfordert auch eine gewisse Betreuung der überlassenen 
Räumlichkeiten oder des Gastes, die den Aufenthalt eines Gastes ohne um-
fangreiche eigene Vorkehrungen ermöglicht (siehe näher UStR Rz 1368). Un-
ter diesen Voraussetzungen ist in der zweiten Jahreshälfte 2020 sowohl die 
Beherbergung in Hotels, Gaststätten usw. als auch die Privatzimmervermie-
tung und die Überlassung von Ferienwohnungen und -appartements vom er-
mäßigten Steuersatz iHv 5 Prozent erfasst. 

Welche Umsätze werden in der Kulturbranche begünstigt? 

In der Kulturbranche kommt abweichend von § 10 UStG 1994 in den Berei-
chen, die bisher von § 10 Abs. 3 Z 1 lit. b und lit. c, Z 4, Z 6 
bis Z 8 UStG 1994 erfasst sind, der ermäßigte Steuersatz iHv 5 Prozent zur 
Anwendung. Dies betrifft: 

• Einfuhren von Kunstgegenständen, und zwar 
• Gemälde (z.B. Ölgemälde, Aquarelle, Pastelle) und Zeichnungen, 

vollständig mit der Hand geschaffen, ausgenommen Zeichnungen 
der Position 4906 00 00 der Kombinierten Nomenklatur und 
handbemalte oder handverzierte gewerbliche Erzeugnisse; Colla-
gen und ähnliche dekorative Bildwerke (Position 9701 der Kom-
binierten Nomenklatur); 

• Originalstiche, -schnitte und -steindrucke (Position 9702 00 00 
der Kombinierten Nomenklatur); 

• Originalerzeugnisse der Bildhauerkunst, aus Stoffen aller Art (Po-
sition 9703 00 00 der Kombinierten Nomenklatur); 

• Tapisserien, handgewebt, nach Originalentwürfen von Künstlern, 
jedoch höchstens acht Kopien je Werk (aus Position 5805 00 00 
der Kombinierten Nomenklatur); 

• Textilwaren für Wandbekleidung nach Originalentwürfen von 
Künstlern, jedoch höchstens acht Kopien je Werk (aus Position 
6304 der Kombinierten Nomenklatur) sowie 

• die Lieferungen (bzw. sinngemäß die innergemeinschaftliche Erwer-
be vgl. § 29 Abs. 8 UStG 1994 iVm Art. 94 Abs. 1 der Richtlinie 
2006/112/EG) dieser Kunstgegenstände, wenn sie vom Urheber, des-
sen Rechtsnachfolger oder einem Unternehmer bewirkt werden, der 
kein Wiederverkäufer ist, wenn dieser den Gegenstand entweder selbst 
eingeführt hat, ihn vom Urheber oder dessen Rechtsnachfolger erwor-
ben hat oder er für den Erwerb zum vollen Vorsteuerabzug berechtigt 
war. 

• Umsätze aus der Tätigkeit als Künstler. 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10004873
https://findok.bmf.gv.at/findok?execution=e100000s1&segmentId=306fa1b3-426a-4de8-97d9-cbed6de41833
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10004873
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10004873
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10004873
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10004873
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:347:0001:0118:de:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:347:0001:0118:de:PDF
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• Leistungen, sofern sie nicht unter § 6 Abs. 1 Z 24 oder 
25 UStG 1994 fallen, und zwar 

• die Leistungen, die regelmäßig mit dem Betrieb eines Theaters 
verbunden sind. Das Gleiche gilt sinngemäß für Veranstaltungen 
von Theateraufführungen durch andere Unternehmer; 

• die Musik- und Gesangsaufführungen durch Einzelpersonen oder 
durch Personenzusammenschlüsse, insbesondere durch Orches-
ter, Musikensembles und Chöre. Das Gleiche gilt sinngemäß für 
Veranstaltungen derartiger Musik- und Gesangsaufführungen 
durch andere Unternehmer sowie 

• die Leistungen, die regelmäßig mit dem Betrieb eines Museums, 
eines botanischen oder eines zoologischen Gartens sowie eines 
Naturparks verbunden sind. 

• Filmvorführungen. 
• Zirkusvorführungen sowie die Leistungen aus der Tätigkeit als Schau-

steller. 
Weiters sind Einfuhren von vom Künstler aufgenommenen Fotografien, die 
von ihm oder unter seiner Überwachung abgezogen wurden und signiert so-
wie nummeriert sind, sofern die Gesamtzahl der insgesamt existierenden Ab-
züge (alle Formate und Trägermaterialien zusammengenommen) 30 nicht 
überschreitet sowie Lieferungen (bzw. sinngemäß innergemeinschaftliche Er-
werbe, vgl. § 29 Abs. 8 UStG 1994 iVm Art. 94 Abs. 1 der Richtlinie 
2006/112/EG), wenn sie vom Urheber oder dessen Rechtsnachfolger bewirkt 
werden oder von einem Unternehmer bewirkt werden, der kein Wiederverkäu-
fer ist, wenn dieser den Gegenstand entweder selbst eingeführt hat, ihn vom 
Urheber oder dessen Rechtsnachfolger erworben hat oder er für den Erwerb 
zum vollen Vorsteuerabzug berechtigt war, vom ermäßigten Steuersatz iHv 5 
Prozent erfasst. 

Gilt der ermäßigte Steuersatz iHv 5 Prozent in der Kulturbranche auch 
für gemeinnützige Körperschaften? 

Ja. Die Anwendung des ermäßigten Steuersatzes iHv 5 Prozent ist unabhän-
gig von einer allenfalls vorliegenden abgabenrechtlichen Begünstigung ge-
mäß §§ 34 bis 47 BAO anwendbar und geht hinsichtlich des Steuersatzes § 
10 Abs. 2 Z 4 UStG 1994 vor. Auch bspw. gemeinnützige Vereine mit den 
entsprechenden Tätigkeiten (§ 28 Abs. 52 Z 1 UStG 1994) kommen in den 
Genuss des Steuersatzes iHv 5 Prozent, wenn diese nicht steuerfrei sind. 

Wie ist bei Änderungen des Steuersatzes grundsätzlich vorzugehen? 

Bei Änderungen des Steuersatzes regelt grundsätzlich § 28 UStG 1994, ab 
welchem Zeitpunkt der neue Steuersatz zur Anwendung gelangt. Dabei wird 
grundsätzlich auf den Leistungszeitpunkt abgestellt. Im Zusammenhang mit 
„An- und Vorauszahlungen und Steuersatzänderungen“ ist im Sinne 
der  UStR Rz 1476 vorzugehen. 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10004873
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10004873
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10004873
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:347:0001:0118:de:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:347:0001:0118:de:PDF
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20009267
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10004873
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10004873
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10004873
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10004873
https://findok.bmf.gv.at/findok?execution=e100000s1&segmentId=602d2c4a-3f41-42ef-9813-6735422b6dab
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Wie ist vorzugehen, wenn bspw. eine Theateraufführung aufgrund der 
Corona-Krise verschoben werden musste? 

Wurde aufgrund der Corona-Krise bspw. eine Theateraufführung verschoben 
und wird die Theateraufführung zu einem Zeitpunkt abgehalten, in dem der 
Steuersatz iHv 5 Prozent gilt, kommt für die Theateraufführung der Steuer-
satz iHv 5 Prozent zur Anwendung. Zur Berichtigung bei etwaigen Anzahlun-
gen, siehe vorige Frage.  

Wie ist bei bereits verkauften Abos (z.B. für Theateraufführungen oder 
Zeitungen) vorzugehen? 

Rechnungen können entsprechend dem im Leistungszeitpunkt geltenden 
Steuersatz (zu Dauerleistungen siehe UStR Rz 2619) berichtigt werden (siehe 
die beiden vorigen Fragen). 

Beispiel 
Ein Zeitungsabonnement für den Zeitraum Jänner bis Dezember 2020 wurde 
im Jänner 2020 verkauft und in Rechnung gestellt. 

Lösung 
Da das Abonnement auch Zeitungslieferungen für Voranmeldungszeiträume 
umfasst, in denen der ermäßigte Steuersatz iHv 5 Prozent zur Anwendung 
kommt, kann die in der Rechnung ausgewiesene Umsatzsteuer von 10 Pro-
zent entsprechend anteilig auf 5 Prozent berichtigt werden. Zu An- und Vo-
rauszahlungen siehe UStR Rz 1476. 

Welche Umsätze werden im Publikationsbereich begünstigt? 

Im Publikationsbereich kommt abweichend von § 10 UStG 1994 in den Berei-
chen, die bisher von § 10 Abs. 2 Z 1 lit. a iVm Z 33 der Anlage 
1 UStG 1994 und § 10 Abs. 2 Z 9 UStG 1994 erfasst sind, der ermäßigte 
Steuersatz iHv 5 Prozent zur Anwendung. Dies betrifft: 

• Lieferungen, Einfuhren und innergemeinschaftliche Erwerbe von Waren 
des Kapitels 49 der Kombinierten Nomenklatur, und zwar 

o Bücher, Broschüren und ähnliche Drucke, auch in losen Bogen 
oder Blättern (Position 4901 und aus Positionen 9705 00 00 und 
9706 00 00 der Kombinierten Nomenklatur); 

o Zeitungen und andere periodische Druckschriften, auch mit Bil-
dern oder Werbung enthaltend (Position 4902 der Kombinierten 
Nomenklatur); 

o Bilderalben, Bilderbücher und Zeichen- oder Malbücher, für Kin-
der (Position 4903 00 00 der Kombinierten Nomenklatur); 

o Noten, handgeschrieben oder gedruckt, auch mit Bildern, auch 
gebunden (Position 4904 00 00 der Kombinierten Nomenklatur) 
sowie 

https://findok.bmf.gv.at/findok?execution=e100000s1&segmentId=5695bcdf-b606-4adc-aed4-d3f07a4442d5
https://findok.bmf.gv.at/findok?execution=e1s1
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10004873
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10004873
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10004873
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10004873
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10004873
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o kartographische Erzeugnisse aller Art, einschließlich Wandkarten, 
topographische Pläne und Globen, gedruckt (Position 4905 der 
Kombinierten Nomenklatur). 

• elektronische Publikationen im Sinne der Anlage 1 Z 33 sowie Teile da-
von, die nicht vollständig oder im Wesentlichen aus Video- oder Mu-
sikinhalten bestehen bzw. Werbezwecken dienen. 

Sind auch Hörbücher und E-Books iSd § 10 Abs. 2 Z 9 UStG 1994 von 
der befristeten Steuersatzsenkung erfasst? 

Ja. Zum Begriff der elektronischen Publikationen siehe UStR Rz 1339 ff. 

 Inhaltlicher Stand: 1. Juli 2020 

 

swirkungen auf Registrierkassen 

Senkung des Umsatzsteuersatzes auf 5% 
und Auswirkungen auf Registrierkassen 

• Information betreffend die Umsatzsteuersenkung (PDF, 300 KB) 
Für die Umsetzung des 5 %-igen Umsatzsteuersatzes werden vorab – zur 
besseren Vorbereitung – folgende beabsichtigte Regelungen des BMF in 
Form von FAQ`s bekannt gegeben: 

Zur Signatur- bzw. Siegelerstellung 

Welche Alternativen gibt es?Inhalt zuklappen 
Umsätze, welche nach den Übergangsbestimmungen gemäß § 28 UStG ei-
nem ermäßigten Steuersatz unterliegen, welcher von den Steuersätzen ge-
mäß § 10 UStG abweicht, können folgenden Betrag-Sätzen zugeordnet wer-
den: 

• Alternative 1: dem Feld Betrag-Satz-Null, 
• Alternative 2: dem Feld Betrag-Satz-Besonders 
• Alternative 3: dem Feld Betrag-Satz-Ermaessigt-1 
• Alternative 4: den bisherigen Feldern nach § 10 UStG 

 

Mein Kassensystem hat hinsichtlich der Sicherheitsein-
richtung (RKSV) die im Erlass zur Einzelaufzeichnungs-, 
Registrierkassen- und Belegerteilungspflicht enthaltene 
Auffang-Regelung (Zuweisung zum Betrag-Satz-Null) 
umgesetzt. Wird diese Auffang-Regelung beibehalten 

https://findok.bmf.gv.at/findok?execution=e100000s1&segmentId=4f31c491-2de4-4494-b4fb-f3445e10b331
https://www.bmf.gv.at/dam/jcr:47c824a7-5ab7-413e-af28-e0f7565a0efe/Information%20betreffend%20die%20Umsatzsteuersenkung.pdf


STOCKINGER & TORREITER Seite |  9 

werden und kann der 5 %-ige Umsatzsteuersatz dort er-
fasst werden?Inhalt zuklappen 
Ja, diese Auffang-Regelung wird beibehalten werden. Beträge, die dem 5 %-
igen Umsatzsteuersatz unterliegen können dem Betrag-Satz-Null zugewiesen 
werden. 
 
 

Mein Kassensystem hat hinsichtlich der Sicherheitsein-
richtung (RKSV) eine andere Auffang-Regelung umge-
setzt. Ist diese Auffangregelung ebenfalls möglich und 
kann der 5 %-ige Umsatzsteuersatz auch dort erfasst 
werden?Inhalt zuklappen 
Umsätze, welche nach den Übergangsbestimmungen gemäß § 28 UStG ei-
nem ermäßigten Steuersatz unterliegen, welcher von den Steuersätzen ge-
mäß § 10 UStG abweicht, können auch folgenden Betrag-Sätzen zugeordnet 
werden: 

• dem Feld Betrag-Satz-Besonders oder 
• dem Feld Betrag-Satz-Ermaessigt-1 

 

Mein Kassensystem hat hinsichtlich der Sicherheitsein-
richtung (RKSV) keine Auffang-Regelung umgesetzt. 
Können die bisherigen Zuweisungen zu Betrag-Sätzen 
beibehalten werden?Inhalt zuklappen 
Ja. Umsätze, welche nach den Übergangsbestimmungen gemäß § 28 UStG 
einem ermäßigten Steuersatz unterliegen, welcher von den Steuersätzen ge-
mäß § 10 UStG abweicht, können auch den bisherigen Feldern nach § 10 
UStG zugewiesen werden. 
 
 

Habe ich Dokumentationspflichten bezüglich der ge-
wählten Alternative?Inhalt zuklappen 
Ja, die gewählte Alternative ist zu dokumentieren (beispielsweise durch Auf-
bewahrung einer diesbezüglichen Information des Kassenherstellers zur Re-
gistrierkasse bzw. zum Kassensystem). 
 
 

Ich habe mehrere Registrierkassen in meinem Unter-
nehmen. Kann ich unterschiedliche Alternativen für die-
se Registrierkassen wählen?Inhalt zuklappen 
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Ja. Dann ist pro Registrierkasse zu dokumentieren, welche Alternative ge-
wählt wurde. 
 
 

Zur Belegausstellung iSd § 132a BAO und § 11 
RKSV 

Wie sind Umsätze, die dem ermäßigten Steuersatz von 
5 % unterliegen, auf dem Beleg auszuweisen?Inhalt zu-
klappen 
Diese Umsätze sind unter dem ermäßigten Steuersatz von 5 % auszuweisen. 
 
 

Gibt es auch eine andere Möglichkeit, diese 5 %-igen 
Umsätze auf dem Beleg auszuweisen?Inhalt zuklappen 
Ja. Der Ausweis des ermäßigten Steuersatzes von 5 % kann auch durch eine 
entsprechende Textanmerkung auf dem Beleg erfolgen. Es kann diesbezüg-
lich auch eine händische Korrektur bzw. eine Korrektur mittels eines Stempels 
auf dem Beleg vorgenommen werden. 
 
 

Gibt es einen Mustertext für diese Textanmerkung oder 
Korrektur mittels Stempels?Inhalt zuklappen 
Grundsätzlich gibt es keinen diesbezüglichen Mustertext in einem Gesetz o-
der einer Verordnung. Es müssen aber die gesetzlichen und verordnungs-
technischen Erfordernisse erfüllt werden. Dies kann wie in den folgenden Bei-
spielen dargestellt, normkonform umgesetzt werden: 

Bsp. 1 Die Kassa unterstützt/verwendet Symbole oder Schlüsselzahlen 
für unterschiedliche Steuersätze. Für den 5 %-Steuersatz wird neu z.B. 
das Symbol „Z“ vergeben. Der Ausweis auf dem Beleg erfolgt für „Z“ 
beispielsweise mit 10 % Umsatzsteuer. 

Folgende Anmerkung genügt: „Z: Nettobetrag und MwSt auf Bon mit 10% un-
gültig; korrekt 5 %“ 

Bsp. 2 Der ermäßigte Steuersatz von 5 % ist im Unternehmen nur für ei-
nen Artikel anwendbar. Der Ausweis auf dem Beleg erfolgt für diesen 
Artikel, beispielsweise Zeitungen, zu den bisher nach § 10 Umsatzsteu-
ergesetz anwendbaren Steuersätzen. 

Folgende Anmerkung genügt: „Nettobetrag und MwSt auf Bon für Zeitungen 
mit 10 % MwSt ungültig; korrekt 5 %“ 
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Bsp. 3 Der ermäßigte Steuersatz von 5 % ist im Unternehmen für alle Ar-
tikel anwendbar, die bisher unter den ermäßigten Steuersatz von 10% 
fielen. Der Ausweis auf dem Beleg erfolgt für diese Artikel mit 10 % Um-
satzsteuer. 

Folgende Anmerkung genügt: „Nettobetrag und MwSt auf Bon für Artikel mit 
10 % MwSt ungültig; korrekt 5 %“ 

Bsp. 4 Der ermäßigte Steuersatz von 5 % ist im Unternehmen für mehre-
re Artikel mit unterschiedlichen Steuersätzen anwendbar. Der Ausweis 
auf dem Beleg erfolgt für diese Artikel zu den bisher nach § 10 Umsatz-
steuergesetz anwendbaren Steuersätzen. 

Folgende Anmerkung genügt: „Nettobetrag und MwSt auf Bon für den/die Ar-
tikel, der/die dem ermäßigten Steuersatz von 5 % unterliegt/unterliegen, un-
gültig; korrekt 5%“ 
 
 

Ist es auch zulässig, keine Änderung an Registrierkasse 
bzw. Kassensystem vornehmen zu lassen?Inhalt zu-
klappen 
Ja, durch die befristete Geltung des ermäßigten Steuersatzes von 5 % ist es 
nicht erforderlich, die Registrierkasse bzw. das Kassensystem umprogram-
mieren zu lassen. 

Die bisherigen Zuweisungen zu Betrag-Sätzen können beibehalten werden. 
Der Ausweis des ermäßigten Steuersatzes von 5 % bei Belegausstellung 
kann auch durch eine händische Korrektur bzw. eine Korrektur mittels eines 
Stempels - wie in den Beispielen dargestellt - erfolgen. 
 
 

Zur Rechnungsausstellung iSd § 11 UStG 

Der Kunde benötigt eine „Mehrwertsteuerrechnung“ (zB 
weil er Unternehmer ist). Wie ist vorzugehen, wenn der 
Rechnungsbetrag 400 Euro nicht überschreitet (Kleinbe-
tragsrechnung)?Inhalt zuklappen 
Für Rechnungen mit einem 400 Euro nicht übersteigenden Gesamtbetrag ist 
es gemäß § 11 Abs. 6 UStG ausreichend, wenn das Entgelt und der Steuer-
betrag für die Lieferung oder sonstige Leistung in einer Summe (Bruttobetrag) 
angegeben werden. Zusätzlich ist der (korrekte) Steuersatz anzugeben. So-
fern maschinell ein veralteter/falscher Steuersatz angedruckt wird, kann der 
Rechnungsaussteller/der leistende Unternehmer eine entsprechende Korrek-
tur auf 5 % vornehmen. 
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Bei Kleinbetragsrechnungen nach § 11 Abs. 6 UStG sind somit (pro Steuer-
satz) Bruttobetrag und Steuersatz anzugeben. Dies erfüllt auch die Anforde-
rungen nach § 132a Abs. 3 Z. 5 BAO und § 11 Abs. 1 Z. 3 RKSV. 

Ist der Kunde Unternehmer, könnte es – wie bereits bisher auch – zudem 
empfehlenswert sein, auch das (Netto-)Entgelt und den Steuerbetrag anzu-
führen, um die Verwendung der Rechnung für den Kunden zu vereinfachen 
(siehe dazu nächste Frage). 
 
 
 

Was ist hingegen, wenn der Gesamtbetrag 400 Euro 
übersteigt?Inhalt zuklappen 
Rechnungen iSv § 11 Abs. 1 UStG, die keine Kleinbetragsrechnungen sind, 
müssen u.a. die Erfordernisse von § 11 Abs. 1 Z. 3 UStG erfüllen. Erforderlich 
sind hier insbesondere die Angabe des (Netto-)Entgelts der Leistung, des an-
zuwendenden Steuersatzes, sowie des auf das Entgelt entfallenden Steuer-
betrags. 

In diesen Fällen muss das (Netto-)Entgelt, der anzuwendende Steuersatz und 
der auf das Entgelt entfallende Steuerbetrag korrigiert und ausgewiesen wer-
den. 

Für Umsätze, die dem ermäßigten Steuersatz von 5 % unterliegen, können 
Nettobetrag und Steuerbetrag wie folgt direkt aus dem Bruttobetrag berechnet 
werden: 
- Nettobetrag = Bruttobetrag / 1,05 
- Steuerbetrag zu 5 % MwSt = Nettobetrag * 0,05 oder (= Bruttobetrag - Net-
tobetrag) oder (= Bruttobetrag / 1,05 * 0,05). 

Diese Beträge müssen dann auf der Rechnung angeführt werden. 

Bei Rechnungen, die keine Kleinbetragsrechnungen sind, stellt § 11 Abs. 1 
UStG somit höhere Anforderungen als § 132a Abs. 3 Z. 5 BAO und § 11 Abs. 
1 Z. 3 RKSV. Damit der Beleg iSd § 132a BAO und § 11 RKSV auch den 
Rechnungserfordernissen des UStG genügt, müssen auf der Rechnung nicht 
nur Bruttobetrag und Steuersatz, sondern zusätzlich noch (Netto-)Entgelt und 
Steuerbetrag ausgewiesen werden. 
 
 

Zur Veröffentlichung der Änderungen 

Wann werden die Änderungen der Registrierkassensi-
cherheitsverordnung (RKSV) sowie des Erlasses zur 
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Einzelaufzeichnungs-, Registrierkassen- und Belegertei-
lungspflicht veröffentlicht?Inhalt zuklappen 
Die Veröffentlichung erfolgt unmittelbar nach Kundmachung der Änderung 
des Umsatzsteuergesetzes im Bundesgesetzblatt. Die Veränderungen im Er-
lass werden sich an diesen FAQs orientieren. 

Serviceangebote 

Inhaltlicher Stand 1. Juli 2020 

• e³lab 

 0732/662245 

Fax: 0732/662245-20 

E-Mail: kanzlei@stockinger-torreiter.at 
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© Stockinger & Torreiter Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs OG Klienten-Info 
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= Bundesministerium
Finanzen

Information betreffend die Umsatzsteuersenkung

Zur Unterstützung der Gastronomie, der Kulturbranche sowie des

Publikationsbereichs, die von der COVID-ag-Krise in einem besonderen Ausmaß

betroffen sind, soll zusätzlich zu den bisher getroffenen Maßnahmen, befristet vom

1.7.2020 bis 31.12.2020 ein ermäßigter Umsatzsteuersatz iHv % eingeführt werden.

- Im Bereich der Gastronomie betrifft dies die Abgabe aller Speisen und Getränke,

wenn hierfür eine Gewerbeberechtigung für das Gastgewerbe (5 an Abs. i

GewO 1994) erforderlich ist. Auch Tätigkeiten, für die gemäß 5 in Abs. 2

GewO agg kein Befähigungsnachweis erforderlich ist (zB Schutzhütten), sollen

vom Anwendungsbereich erfasst sein.

- Im Kultur- und Publikationsbereich werden ebenfalls bestimmte Waren und

Leistungen zukünftig befristet bis 01.01.2021 mit % besteuert. Darunter fallen:

Leistungen:

• Umsätze aus der Tätigkeit als Künstler;

• Naturpark, Gärten, Museen

• Leistungen, die regelmäßig mit dem Betrieb eines Theaters verbunden sind. Das

Gleiche gilt sinngemäß für Veranstaltungen von Theateraufführungen durch andere

Unternehmer

• Musik- und Gesangsaufführungen durch Einzelpersonen oder durch

Personenzusammenschlüsse, insbesondere durch Orchester, Musikensembies und

C höre.

• Filmvorführungen



Waren:

•Gemälde (zB Ölgemälde, Aquarelle, Pastelle) und Zeichnungen, vollständig mit der

Hand geschaffen,

• Originalstiche, —schnitte und —steindrucke,

•Collagen und ähnliche dekorative Bildwerke

• künstlerische Fotografien (30 Abzüge)

• Originalerzeugnisse der Bildhauerkunst, aus Stoffen aller Art

•Tapisserien, handgewebt, nach Originalentwürfen von Künstlern, jedoch höchstens

acht Kopien je Werk

•Textilwaren für Wandbekleidung nach Driginalentwürfen von Künstlern, jedoch

höchstens acht Kopien je Werk

• Bücher, Broschüren und ähnliche Drucke, auch in losen Bogen oder Blättern sowie

Wörterbücher und Enzyklopädien

•Zeitungen und andere periodische Druckschriften, auch mit Bildern oder Werbung

enthaltend (Position 4902 der Kombinierten Nomenklatur),

• Bilderalben, Bilderbücher und Zeichen- oder Malbücher, für Kinder

• Noten, handgeschrieben oder gedruckt, auch mit Bildern, auch gebunden

• kartographische Erzeugnisse aller Art, einschließlich Wandkarten, topographische

Pläne und Globen, gedruckt

Die Anwendung des ermäßigten Steuersatzes iHv g% soll unabhängig von einer

allenfalls vorliegenden abgabenrechtlichen Begünstigung gemäß § 34 bis 47 BAD

anwendbar sein und soll hinsichtlich des Steuersatzes § io Abs. 2 Z UStG 1994

vorgehen. Somit sollen auch bspw. gemeinnützige Vereine mit den entsprechenden

Tätigkeiten ( 28 Abs. 52 Z 1 UStG a4) in den Genuss des Steuersatzes iHv 5%

kommen, wenn diese nicht steuerfrei sind.

Der entsprechende Initiativantrag wurde am 18.6.2020 im Parlament eingebracht. Die

Kundmachung im BGBI ist, so Nationalrat und Bundesrat ehestmöglich zustimmen, für

die Kalenderwoche 29 bzw 3o geplant. Damit soll die Rückwirkungsproblematik

möglichst geringgehalten werden.



Damit es zu keiner nachträglichen Korrektur von Rechnungen und Rückforderung von

Umsatzsteuerbeträgen kommt, kann der entsprechende Umsatzsteuersatz bereits mit

1. Juli 2020 im Kassensystem hinterlegt und verrechnet werden.

Es bestehen auch keine Bedenken, wenn dieser Ausweis des ermäßigten Steuersatzes

von 5% durch eine entsprechende Textanmerkung auf dem Beleg erfolgt, oder eine

händische Korrektur bzw. eine Korrektur mittels eines Stempels auf dem Beleg

vorgenommen wird. Auch durch diese Vorgehensweise können vom 1.7.2020 bis

31.22.2020 alle gesetzlichen Anforderungen an die Belegerstellung nach der

Registrierkassensicherheitsverordnung für die Abgabenbehörden erfüllt werden.



SENKUNG DER UMSATZSTEUER FÜR BESONDERS
BETROFFENE BRANCHEN AUF 5 %

GASTRONOMIE, BEHERBERGUNG, KULTUR
UND MEDIEN PROFITIEREN
Um die von der Corona-Krise besonders hart getroffenen Branchen zu unterstützen,
wird die Umsatzsteuer zeitlich befristet gesenkt. Für ausgewählte Branchen wird ein
ermäfligter Umsatzsteuersatz von 5% eingeführt.

Q DIE SENKUNG DER UMSATZSTEUER AUF 5% GILT FÜR:
o Restaurants lAbgabe aller Speisen und Getränke in Gastronomiebetrieben)
o Gewerbebetriebe wie Bäcker, FLeischer und Konditoren, die Speisen und Getränke auf

Grund deren gastronomischer Nebenrechte verabreichen
o Beherbergung und Camping
o Besuch von Museen, Kinos oder Musikveranstaltungen
o Zirkusse und Schaustetler
o Publizierender Bereich (z.B. Bücher, Broschüren, Drucke, Zeitungen, Zeitschriften,

Bilderalbenl inkl. E-Publikationen

1111

11111111 50 WIRD DIE SENKUNG UMGESETZT:
O Die Senkung der Umsatzsteuer gilt zeitlich befristet von 1.7.2020 bis 31.12.2020
o Unternehmer müssen die verringerte Steuerlast nicht an ihre Kunden weitergeben

(7 Preisgesetz kommt nicht zur Anwendung]

HANDHABUNG BEI REGISTRIERKASSEN
o Damit es zu keiner nachträglichen Korrektur von Rechnungen und Rückforderung von

Umsatzsteuerbeträgen kommt, kann der entsprechende Umsatzsteuersatz bereits mit
1.7.2020 im Kassensystem hinterlegt und verrechnet werden.

o Der Ausweis des ermäßigten Steuersatzes von 5% kann auch durch eine Textanmerkung oder
eine händische Korrektur bzw. eine Korrektur mittels eines Stempels auf dem BeLeg erfolgen.

o Dadurch können alle gesetzlichen Anforderungen an die Belegerstellung nach der
Registrierkassensicherheitsverordnung für die Abgabenbehörden erfüllt werden.

Weiterführende Informationen zu Registrierkassen:
w.bm f.gv.at/p u b lic/i n formatione n/i n formation e n -coro navi rus/reg istrie rkassen . html

« ENTLASTUNGSVOLUMEN VON RUND 1 MRD. EURO

Diese Maßnahme bedeutet eine Steuererleichterung von rd. 1 Mrd. Euro. Davon entfallen rund
700 Mio. Euro auf die Gastronomie und rund 120 Mio. Euro auf die Beherbergung. Diese be
schlossenen Entlastungsmaßnahmen wirken zusätzlich zum ersten Gasthauspaket, mit dem
die Pauschalierung ausgeweitet, die Beträge für steuerfreie Restaurant- und Lebensmittel-
gutscheine erhöht und die Absetzbarkeit von Geschäftsessen ausgeweitet wurden.

Impressum -
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